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Der österreichisch-ungar. Tagesbericht.
(Ein neuer russischer Generalsiurm In

Wolhynien vereitelt.
Wien, 3. Okt. Amtlich wird verlautbart:

Östlicher Kriegsschauplatz.
Front gegen Rumänien.

Bei Petroseny und im Bereiche des Veres Toronyter
Koten Turm)-Passes wurden mmänische Vorstöße abge¬
wogen. Bei Baranykut (Bekokten) traf eine Gruppe deut-
tzr »nd österreichisch-ungarischer Kräfte auf einen starken
mänischen Gegenstoß, der die Verbündeten etwas zurück-diiickte.
Heeresfront des Generals der Kavallerie

Erzherzog Carl.
Nördlich von Vohorodczany scheiterte ein Uebergangsver-

ch der Russen über die Bpstryca-Solotwinska. Südöstlich
«Brzezany machte der Feind die größten Anstrengungen,
■ den Besitz der Höhe Lysonia zu setzen. Er wurde

»eibitterten Kämpfen zurückgeworfen.
Heer es front des Eeneralfeldmarschalls

Prinzen Leopold von Bayern.
In Wolhynien brach gestern nach einem durch die feind

chn Niederlagen vom 27. und 28. September erzwunge-
'«!Aufschub ein neuer russischer Ansturm gegen die Armee
-- Generalobersten von Tersztyanski los. Nach mehrstün-
M Trommelfeuer warf der Feind seine Massen gegen die
!Wn Swiniuchy und Zaturcy stehenden österreichisch°un
Aschen und deutschen Streitkräfte. Im Raume von Swi-
My rannte der Feind siebzehnmal Sturm, südwestlich von
Arcy bis zu zwölf Malen. Auch nördlich von Zaturcy
' «Me sich der Kampf aus. An allen Teilen der angegriffe-
" Front konnte beobachtet werden, welch reichen Gebrauch

Feind von seinem Geschützfeuer gegen die eigenen Grä-
"Mtb gegen feine zurückflutenden Regimenter machte. Die
Mgenen sagen aus, es sei allen Truppen aufgetragen

n, Madimir Wolhynsk um jeden Preis zu gewinnen,
neu aufgefüllten russischen Garden wurden abermals

Seopserl. zum drittenmal in einer kurzen Spanne Zeit
^ alle Opfer waren vergebens. Die Russen wurden über-
Mruckgeschlagen. Unsere Stellungen sind restlos in un-

«,evb r ®cr  ^ cinb 1,01  i 'ch eine neue schwere Nieder-
Wcholt. Die Zahl der in den letzten Tagen südlich von

/ angebrachten Gefangenen beträgt 4t Offiziere, unter
' em Oberst, und 2738 Mann.

Italienischer Kriegsschauplatz.
, Höhen östlich Görz und die Karsthochfläche stehen an-

ad unter lebhaftem Feuer.
Üto!Lb*r Fleimstal-Front hat der Feind seine Angriffs-
. . m wieder ausgenommen. Unsere Stellungen beider-

3 5 Travignolo-Tales und mehrere Abschnitte des Fassa-
CS tüllrbcn  von der italienischen Artillerie stark
Bersaglieri griffen den Col Bricon Piccolo wie-

letztemal auch in die zerschosse-
"eidigungsanlagen einzudringen, wurden aber durch

-Crwtff wieder geworfen. Auch ein feindlicher Nacht-
sagen den Paffo di Falmaggiore scheiterte.
Südöstlicher Kriegsschauplatz.

^ von Bedeutung.
Der Stellvertreter des Chefs des Eeneralstabs:

v. Hö f e r, Feldmarschalleutnant.

Geschäftsstelle:
Kömgstein im Taunus , Hauptstraße 41

Fernsprecher 44. 41. Jahrgang

3!

Der Sieg in Siebenbürgen.
Ein Armeebefehl Falkenhayns.

Armeeoberkommando Falkenhayn, 3. Okt. (Priv.-Tel. d.
Frkf. Ztg.) Der Oberbefehlshaber der in Siebenbürgen
kämpfenden verbündeten Truppen General von Falkenhayn
hat nach der siegreichen Schlacht bei Hermannstadl folgenden
Armeebefehl ausgegeben:

,,-̂ ch spreche den an der Schlacht vor dem Rotenturmpaß
beteiligten Truppen der . . . ten Armee meine volle Auer
kennung für ihre glänzenden Leistungen aus. Der zahlen¬
mäßig weit überlegene Gegner ist so gut wie vernichtet; denn
was von ihm noch im Gebirge herumirrt, wird dem verdien-
ten Schicksal nicht entrinnen. Die schwachen Teile, die sich
auf Schleichpfaden nach Rumänien geflüchtet haben, sind
keine Truppen mehr. Möge es allen Feinden des Vater¬
landes so ergehen! Das ist der heiße Wunsch, der in um
serm Herzen lebt. Vorwärts denn zu neuen Taten und
neuen Siegen für alles, was uns teuer ist!"

*

Französische Besorgnisse.
Basel. 3. Okt. (Priv.-Tel. d. Frkf. Ztg., zf.) Während

ore Pariser Presse sich bemüht, die Bedeutung der rumäni-
schon Niederlage bei Hermannstadt herabzusetzen, erhebt
Hervö in seiner„Victoire" seine warnende Sttmme gegen
diesen offiziösen Optimismus. Er sagt:

Ich lasse mir den Kopf abschlagen, wenn die Deutschen
nicht eine Million Menschen gegen Rumänien werfen.

Unsere tapferen russischen Verbündeten sollten deshalb
unseren Vettern in Rumänien nicht mit einem Expeditions¬
korps zu Hilfe kommen, sondern mit einer mächtigen Armee.
Was würde unseren Verbündeten aber die Einnahme von
Lemberg nützen, wenn sie die Deutschen nach Bukarest ge¬
langen lassen?

Bülow bei Betymarin.
Berlin, 3. Okt. Fürst Bülow, der als Domherr an der

Sitzung des Domkapitels in Brandenburg an der Havel teil¬
genommen hat, ist auf der Rückreise in Berlin cingetroffen.
Fürst Bülow stattete gestern dem Reichskanzler einen Besuch
ab und hatte mit ihm eine längere Unterredung.

Der Vertreter des Kriegsministers.
Berlin, 3. Okt. (W. B.) Generalleutnant von Schoe-

ler, Kommandeur einer Division, ist durch eine allerhöchste
Kabinettsordre in das Kriegsministerium versetzt worden und
soll den Kriegsminister nach dessen besonderer Anweisungvertreten.

Die Goldsammlung.
Ein Beitrag aus dem kaiserlichen Kronschah.

Berlin, 3. Okt. (Priv.-Tel. d. Frkf Ztg.) Zu der ein¬
geleiteten freiwilligen Eoldsammlung will auch die kaiserliche
Hofhaltung erheblich beitragen. Auf Veranlassung der
Kaiserin sind alle aus dem Kronfchatz entbehrlichen oder er¬
setzbaren Geschmeide, Fassungen, Metallgefäße und Behält¬
nisse, die nicht geschichtlichen oder künstlerischen Wert besitzen,
der Eoldsammlung übergeben worden. Auch aus dem per¬
sönlichen Besitz der Mitglieder des kaiserlichen Hauses her¬
rührende Goldsachen haben ihren Weg zur Eoldabgabe ge¬
nommen. Sowohl dem Gewicht wie dem Reingehalt nach
sind dadurch reichliche Goldmengen der Stärkung .bies deut¬
schen Münzgoldbestandes zugute gekommen. Es ist zu Hof-
fen, daß auch die übrigen fürstlichen Hofhaltungen des deut¬
schen Reichs diesem kaiserlichen Beispiel folgen werden.

Gold gab ich für Eisen.
Die gräfliche Familiev. Sierstorpff-Endersdorff in Bres»

lau hat ihren gesamten kostbaren Familiengoldschmuck auf
den Altar des Vaterlandes niedergelegt.

Hoffentlich folgen auch die deutschen Höfe mit ihrem
goldenen Tafelgeschirr, an dem niemand so mit dem Herzen
hängt, wie der Bürger am ererbten Schmuck.

Die Versorgung mit Eiern.
Berlin, 2. 5Dft. (W. V.) Die Reichseierstelle hat mit

Genehmigung des Kriegsernährungsamts angeordnet, daß
vom 1. Oktober bis zum 21. Oktober an die versorgungsbe¬
rechtigten Verbraucher nicht mehr als zwei Eier abgegeben
werden dürfen.

Die Höchstpreise für Sauerkraut.
Berlin, 3. Okt. (W. B.) Die Kriegsgesellfchast für

Sauerkraut erinnert daran, daß die von ihr festgesetzten
Höchstpreise für den Verkauf von Sauerkraut am 1. Oktober
in Kraft getreten sind. Danach darf in Ladengeschäften
Sauerkraut nur noch zum Preise von höchstens 16 H das
Pfund verkauft werden. Ueberschreitungen dieses Preises
werden mit Gefängnisstrafebis zu einem Jahre und 10000
Jl  Geldstrafe oder einer dieser beiden Strafen geahndet.

Halil Bei im Großen Hauptquartier.
Berlin, 3. Okt. (Priv.-Tel. d. Frkf Ztg.) Auf Ein¬

ladung des Kaisers ist gestern abend der seit längerer Zeit in
Berlin weilende türkische Minister des Aeußern Halil Bei
in Begleitung seines Kabinettchefs Schefki Bei in das Große
Hauptquartier abgereist.

Die rumänischen Greuel in der Dobrndscha.
Wien, 2. Okt. (Priv.-Tel. d. Frkf. Ztg.) Wie die„Neue

Freie Presse" aus Sofia berichtet, arbeitet der amerikanische
Geschäftsträger andauernd an dem Bericht über die ru¬
mänischen Greueltaten in der Dobrudscho. Als besonders grau-
am soll der Geschäftsträger die Verschleppung von Frauen

und Kindern hervorheben.

Der Reichstag.
Berlin, 2. Okt. (W. V.) Die nächste Sitzung des Reichs,

tages findet nicht, wie ursprünglich beabsichtigt' war, am 5.
-Ok tober, sondern erst Mittwoch den 11. Oktober statt.

Lokalliachllchten.
* Königsten, 3. Okt. Herr Kgl. Forstmeister Wohlers, seit

dem Jahre 1909 hier amtierend, wurde auf seinen Antrag
in den Ruhestand versetzt. Die hierdurch erledigte Ober-
fötsterei wird einstweilen kommissarisch verwaltet.

* Schecks nicht mehr stempelpflichtig. Vom 1. Oktober d.
I . ab sind Schecks nicht mehr stempelpflichtig. Für die bis
zum 30. Setemberd. I . nicht verwendeten Scheckformulare
der Girokonto-Inhaber der Reichsbank werden die Stempel¬
beträge gegen Rückgabe der Formulare nach Prüfung von
der Reichsbank erstattet.

* Aufhebung des Kälberfchlachtoerbots. Der Herr Re¬
gierungspräsident hat das am 16. Juni d. Js . erlassene Ver¬
bot des Schlachtens von Mutterkälbem aufgehoben.

Morgen(Donnerstag) mittags
Zeichnungsfchluss öer Kriegsanleihe.

1 Uhr:



Der deutsche Tagesbericht.
Großes Hauptquartier , 3 . Okt . (W . B .) Amtlich

Westlicher Kriegsschauplatz.
Armee des Generalseldmarschalls Herzog

Albrecht von Württemberg

Bei Lombartzyde nahe der Küste brachten unsere
Matrosen von einer erfolgreichen Unternehmung 22 gefan¬
gene Franzosen mit.

Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht.
Die Schlacht nördlich der S o m m e geht unter andauern¬

den , gewaltigen beiderseitigen Artillerieeinsatz werter . Nörd¬
lich von Thiepval  und nordwestlich von Cource-
leite  entrissen wir den Engländern einzelne Grabenstücke,
in denen sie sich eingenistet hatten und erbeuteten mehrere
Maschinengewehre . Besonders erbittert wurde zwischen L e s
Ars und der Etrahe Li gny - T Hill oy - Flers  ge¬
kämpft . Mit schwersten Opfern erkauften die Engländer hier
eine » geringen Geländegewinn beiderseits des Gehöftes
Eaucourt l ' Abbaye.  Zwischen Gueudecourt
und M o r v a l hielt unsere Artillerie nach Abwehr von vier
mal früh morgens aus Lesboeufs  vorbrechenden An¬
griffen die feindliche Infanterie in ihren Sturmstellungen nie¬
der . Starke französische Angriffe an und westlich der - trage
Saillq — Rancourt,  sowie gegen den Wald St.
« i e r r e— B a a st gelangten zum Teil bis in unsere vor¬
derste Verteidigungslinie ; sie ist im Nahkampf wieder ge-

' Südlich der Somme  verschärft sich der Artilleriekamps
an der Front beiderseits von Vermandovillers  zeit¬
weise erl>eblich. Ein französischer Angriffsversuch erstickte im
Sperrfeuer.

Östlicher Kriegsschauplatz.
Front des Generalfeld marschalls

Prinzen Leopold von Bayern.
Bon der Heeresgruppe des Generals von Linsingen wird

gemeldet : Der erwartete allgemeine Angriff westlich von
L u ck gegen die Truppen des Generalleutnants Schmidt von
Knobelsdorff und die Gruppe des Generals v . d. Marwitz
Armee des Generalobersten von Tersztyansky
setzte heute (2 . Oktober) nach außerordentlich heftiger Ar¬
tillerievorbereitung ein . Bon S Uhr vormittags ab brach der
Angriff los . Unter rücksichtslosem Menschenverbrauch stürm¬
ten die russischen Korps bis zu zwölf Malen , die beiden Gar¬
dekorps sogar siebzehn Malen an . Das kürzlich der K o r y t-
nica  schwer geschlagene 4. sibirische Armeekorps 'st augen¬
scheinlich aus der feindlichen Linie verschwunden . Alle An-
arisfe brachen unter durchweg außergewöhnlich blutigen Ver¬
lusten des Gegners zusammen . Wo feindliche Abteilungen
in völlig zerschossene Gräben eindringen konnten , so nörd¬
lich von Z a t u r c y . wurden sie durch Gegenstoß sofort h,-
nausqeworsen . Wiederholt trieb die russische Artillerie durch
Feuer auf die eigenen Gräben die Truppen zum Sturm oder
suchte die zurückflutenden Angriffswellen zur Umkehr zu
zwingen . Es ist festgestellt . daß der vorübergehend m ein¬
zelne Gräben eingedrungene Feind unsere dort zurückgeblie¬
benen Verwundeten ermordete . Unsere Verluste sind ver¬
hältnismäßig gering . ^ w Ä

Der erfolgte Gegenangriff nördlich der E r a b e r k a
wurde noch erweitert . Die Zahl der eingebrachten Gefange¬
nen erhöhte sich auf 41 Offiziere , 2578 Mann . Die Beute be¬
trägt 13 Maschinengewehre.

Front des Generals der Kavallerie
Erzherzog Carl.

In Fortsetzung ihre Angrisse am östlichen Z l o t a L l p a-
User gelang es den Russen , bis zur L Y s a n , a-H o h e (süd¬
östlich von Vrzezany ) vorzubrechen . Sie sind von deutschen,
österreichisch-ungarischen und türkischen Truppen wieder ge-

Nördlich des D n j e st r gelang ein kurzer Vorstoß einer
deutschen Abteilung.

Kriegsschauplatz in Siebenbürgen.
In der Gegend von Bekokten (Baranykut ) nördlich

von Fogaras  stießen vorgehende deutsche und öster-
rcichisch-ungarische Truppen aus überlegene rumänische
Kräfte , vor deren Angriff sie sich wieder zurückzogen.

An der Grenze westlich des Roten Turm - Passes
versuchen die Rumänen unsere Postenketten zu durch¬
brechen . Kleine Kämpfe sind dort im Gange . Im
Hoetzinger (Hatszeger ) - Gebirge wurden feindliche
Angriffe abgeschlagen.

Balkan - Kriegsschauplatz.
Heeresgruppe des G e n e r a ls e l d m a r scha l l s

von Mackensen.

"Jm "Rücken der südlich von B u k a r e st über die D o n a u
gegangenen rumänischen Truppen zerstörten österreichisch-un-
garische Monitors die über den Strom geschlagene Ponton.
brücke. . .

Die gestern aus breiter Front aus der allgemeinen Linie
Eobadinu — Topraisar — Tuzla  wiederholten
feindlichen Angrisse sind abermals an dem Widerstand der
tapferen bulgarischen und türkischen Truppen gescheitert . Ls
wurden über 100 Geangene gemacht.

Mazedonische Front.
Die Angriffe gegen die nordwestlich des Tahinos-

Sees  über den Struma  vorgegangenen Engländer hat
Fortschritte gemacht.

Der Erste Generalquartiermeister : Ludendorsf.
(Für einen Teil der Auflage wiederholt .)

Wichtigste Bestimmungen aus der

Verordnung«her Fleischversorgung
Fleischverbrauch

für den Bezirk des Obertannuskreifes.

7.

I . Verteilung der Schlachtungen

Die Zuteilung des zur Verfügung stehenden Schlachtviehs
an die Gemeinden bezw . Bezirke wird nach einem vom Kom¬
munalverband aufgestellten Plan geregelt . Abnahmestell
sind in Bad Homburg v . d. H . und Komgstem erachtet wo
das Vieh von den Gemeinden an dien festgesetzten und e-
kannt zu gebenden Tagen abzuholen ist . Für das überwiesene
Vieh haben die betreffenden Gemeinden auf Grund des ihnen
zuqehenden Rechnungsauszuges der vom Vrehhandelsver-
band mit der Lieferung beauftragten Firmen an die Krers-
kcmmunalkasfe Zahlung zu leisten.

II. Gewerbliche Schlachtungen.

Die zur gewerblichen Schlachtung zugelassenen gewerb¬
lichen Betriebe werden von der Gemeindebehörde bestimmt.
Der zur gewerblichen Schlachtung erforderliche Schlacht¬
schein wird nach solgendem Muster mit 8tägrg er Gültigkeit
vom Landrat ausgestellt und ist nach Bescheinigung er
Schlachtung und der Angabe des ermittelten Lebendgewich¬
tes und des Schlachtgewichtes des Schlachttieres durch den
Fleischbeschauer der Gemeindebehörde einzureichen.

Schlacht sch ein.
Dem Metzger . ju • • •. • • ®irb

hiermit die Erlaubnis zur Schlachtung ernes ochsen,
Bullen, einer Kuh, eines Jungrindes , Kalbes , Schafes,
Schweines (Nr. . . .), Farbe . . . Alter . , . Lebend¬
gewicht . . . Pfd . , sonstige Kennzeichen . er¬
teilt. Dieser Schein gilt für 8 Tage.

Bad Homburg v. d. H., den . . . . • •
.Siegel .) Der Landrat.

Berichtigt vor — nach — der Schlachtung, letztere ist
am '. . . . erfolgt, Lebendgewicht des Tieres . . .
Pfd .. Schlachtgewicht. . . . Pfd.

. . .. den.

Die Fleijchkarten sind von den Gemeinden den in ihix^
Bezirk ansässigen Haushaltungsvorständen oder deren Bw
tretern für die zu ihrem Haushalt gehörigen Personen aus
Antrag auszustellen . Zur Stellung des Antrags genügt «
wenn der Antragsteller sich in das von der Gemeinde zu
uhrende Verzeichnis einträgt . Der Haushaltungsvorstand,
in Fällen der Behinderung sein Vertreter , hat auf der Kart-
an der durch Vordruck kenntlich gemachten Stelle semen Na¬
men einzutragen . , . . . . 0„ . ,

Die Uebertragung der Stammkarten sowre der Abschnittr
auf andere Personen ist verboten , soweit es sich nicht um
solche Personen handelt , die demselben Haushalt angehv«,
oder in ihm dauernd oder vorübergehend verpflegt werden

Bei Ausgabe neuer Fleischkarten sind die alten der %
meindebehörde zurückzugeben . Ebenso sind unbenutzt
Fleischkarten mit den Fleischmarken zurückzugeben.

8 .

* Gedörrtes Mischgemüse . Der „Reichsanzeiger " ent¬
hält die amtliche Festsetzung des Erzeugerpreises für gedörr¬
tes Mischgemüse ohne Kartoffeln (Julienne ) mit 235 Mark
für 100 Kilogramm netto.

Der Fleischbeschauer.

Fleisch von Schlachttieren , die ohne Vorlage und Ab¬
gabe des Schlachtscheines an den Fleischbeschauer öder von
unberechtigten Personen geschlachtet sind , ist zugunsten der
Gemeinde des Schlachtortes unter gleichzeitiger Anzeige an
den Kommunalverband einzuziehen , ein Entgelt rst hierfür

Die von der zuständigen militärischen Dienststelle ausge¬
stellten Schlachtscheine bei Schlachtungen , die im Aufträge
der Heeresverwaltung vorgenommen werden , stnd nach ent¬
sprechender Bescheinigung des Fleischbeschauers gleichfalls an
die für den Schlachtort zuständigen Gemeindebehörden ein-
zillmden . „

III . Vertrieb des Fleisches.
s3.

Die Gemeinden haben für eine planmäßige Bewirt¬
schaftung des ihnen zur Schlachtung zugewiesene,l Viehs zu
sorgen . Es wird auf Ziffer 3 der Ausführungsanweifuug
vom 8 September 1916 hiermit besonders verwiesen . Es
ist dafür zu sorgen , daß der Verkauf von Fleisch an dre Ver¬
braucher so geregelt wird , daß ein Andrang vor den Ver¬
kaufsstellen vermieden wird . .

Im Falle des Bedürfnisses ist die Kundenliste m der
Weise einzuführen , daß die Haushaltungsvorstände sich bei
denrjenigen Metzger zur Kundenliste anmelden , von wel¬
chem sie ihr Fleisch beziehen wollen . Der Kreisausschuh
kann die Einführung der Kündenlisten vorschreiben.

IV. Verbrauchsregel.
4.

Als Fleisch und Fleischwaren im Sinne dieser Verord¬
nung gelten : ^ ,
1 das Muskelfleisch mit eingewachsenen Knochen von Rind¬

vieh , Schafen und Schweinen (Schlachtviehfleisch ) , sowie
Hühner,

2 . das Muskelfleisch mit eingewachsenen Knochen von Rot -,
Dam - , Schwarz - und Rehwild (Wildbret ) ,

3 . roher , gesalzener oder geräucherter Speck und Rohsett,
4 . die Eingeweide des Schlachtviehs,
5 zubereitetes Schlachtviehfleisch und Wildbret , sowie

Wurst , Fleischkonserven und sonstige Dauerwaren aller Art.
Vom Fleische losgelöste Knochen , Euter , Füße , mit

Ausnahme der Schweinepfoten , Flecke , Lungen , Därme
(Gekröse ) , Gehirn und Flozmaul , ferner Wildaufbruch
einschließlich Herz und Leber , sowie Wildköpfe gellen
nicht als Fleisch und Fleischwaren.

5.

Fleisch und Fleischwaren dürfen entgeltlich und unent¬
geltlich an Verbraucher nur gegen Fleischkarlen abgegeben
und von Verbrauchern nur gegen Fleischkarte bezogen wer¬
den . Dies gilt auch für die Abgabe in Gast -, Schank - und
Speisewirtschaften . sowie in Vereins - und Erftischungsräu-
men und Fremdenheimen . Es gilt nicht für die Abgabe durch
den Selbstversorger an die Wirtschaftsangehörigen (§ 10 Abs.
1 der Verordnung über die Regelung des Fleischverbrauches
vom 21 . August 1916 ) .

6.
Jede Person erhält für je 4 Wochen eine Fleischkarte.

Kinder erhalten bis zum Beginn des Kalenderjahres , in dem
sie das 6. Lebensjahr vollenden , nur die Hälfte der festge¬
setzten Wochenmenge . Auf Antrag des Bezugsberechtigten
kann der Kommunalverband anstelle der Fleischkarte Be¬
zugsscheine auf andere ihm zur Verfügung stehende Lebens¬
mittel ausgeben.

Versorgungsberechtigte , die ihren Aufenthalt dauernd in.
dem wollen , haben sich an ihrem bisherigen Wohnsitz b«
der Gemeindebehörde abzumelden , wenn sie an ihrem neuen
Wohnsitz Fleisch beziehen wollen . Die AbmeldesteUe hi
einen Abmeldeschein auszustellen , in dem anzugeben ist, siii
welchen Zeitraum dem Abmeldenden Fleischkarten ausgö

Bei vorübergehender Veränderung des Aufenthaltsorte;
bedarf es einer Abmeldung nicht . Die Fleischkarten sind
dann weiter von der Ausgabestelle des ständtgen WA
ortes auszustellen . - i ■ *

Militärpersonen , die auf Urlaub kommen und mr
Fleischkarte nicht besitzen , ist gegen Vorlegung des Mm
scheine? eine Fleischkarte mit den der Dauer des Urlaub;
entsprechenden Abschnitten auszuhändigen . Dre Auchn
diqung ist auf dem Urlaubspaß zu vermerken.

Fn gleicher Weife ist den im Inland nicht ansässigen P«<
sonen die sich vorübergehend im Kreise aufhalten . »
Fleischkarte mit den für die Dauer ihres Aufenthaltes
derlichen Abschnitten auszuhändigen.

Die Gemeinden regeln die Zuteilung von Fle ' sch'
Fleischwaren an Metzgereien . Gastwirtschaften und Mst
Betriebe , in denen Fleisch und Fleischwaren gewerbsinch
an Berbmucher abgegeben werden Gastwirtschaften .eü
nur soweit Fleisch zugeteilt . als die Versorgung der ubW
Bevölkerung dies jeweilig gestattet.

Krankenanstalten oder andere geschlossene Anstal en .
nen auf Grund einer vorzulegenden Nachweisung ub
Kabl ihrer Insassen anstelle erner entsprechenden ZG °
F st chkaLn einen Bezugsschein auf Fleisch in der zula'
Menge ausgestellt erhalten . In diesen Fallen duckn^
Anstalten Fleisch an ihre Insassen abgeben , ohne dch ^
einzelnen Falle der Verbraucher für dre Verabreichung
Fleisch eine Fleischkarte abgeben muß . .

Wildhandlungen sind verpflichtet , der Eememd h
Anzeige über Stückzahl und Gewicht des eingehenden W

^ Dieff Verpflichtung liegt den Geflügelhandlungen
sichtlich der ihnen zugehenden Hühner ob.

Nach d'er Schlachtung ist das Schlachtgewicht der Schl«̂
tiere alsbald amtlich festzustellen (vergh oben ZM « f^

Nach der Gesamtmenge der in der Gemeinde M .*
die Woche verfügbaren Mengen an Fleffchunv
waren einschließlich des Wildes und der Hühner J
Gemeindebehörde zu prüfen , ob sr« rn der Lage ist.
Versorgungsberechtigten den vollen Betrag von.
verteilen . Erscheint dies nach Lage der Sache unmog
ist die auf die Fleischkarte zu verteilendeGewichtsmeng
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sprechend herabzusetzen . Dabei kann je nach der
Verfügung stehenden Fleischvorräte der Wert oer[or,
nur für einzelne Fleischkarten , z. B . für fnsches ^ « erde,
fleisch und für Rohsett , herabgesetzt werden,für anv « v^ ,
arten aber z. B . für Wild und Konserven den Helarten aber z. B . für Wild und Konserven den
ihr voller Wert belassen werden . Dabei rst stets d
dacht zu nehmen , daß der zur Verfügung stehende g
Fleischvorrat möglichst gleichmäßig verteilt wirv.

Die Gemeinde bringt durch öffentliche Dekan -r. .Die Gemeinde vringr ourcp ~ ~ !tfnc,i .
und durch Aushängen in den Fleischverteilungs , ^
allgemeinen Kenntnis , wieviel an Fleisch aus nrtballaemeinen nennrnrs , wieuu«
und ihre einzelnen Abschnitte (Fleischmarken ) enn
werden darf . . Kt ^

Für die Versorgung von Kranken , die « ji
Krankheit einer reichlicheren Fleischnahrung
eine größere Fleischmenge bewilligt werden . * »oUcn
Ordnungen hierüber bleiben Vorbehalten . ^ ^ holer

Die Gemeinden haben den Anweisungen
sleischstelle bezw . des Kommunalverbandes aus o z. ^ Mrho!
rücksichtigung einzelner Arten von Verbrauch - ,
Schwerarbeiter . Kranke . Kantinen . Krankenam-
Folge zu leisten . nut ^

Daß die Betriebe blas ihnen zugeteilte FteiE ^
Fleischkarte bezw . Bezugsschein verkaufen , ü
Strengste zu überwachen . Die Verwendung

in jeder Woche eingenommenen Marken ° °r ,,
Hörde aufgerechnet und in verschlossenem dol
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wireng,ie zu uinu »uuf™. - - „ P«»-' tei '
ist durch Vorlage der entsprechenden Zahl von . mt«
belegen . Zu diesem Zweck haben die Betri ' ^ - h>P. . . . . J

^ittn
Hörde aufgerechnet uno in ver,a,ro,,eueu >^
reichen . Die Gemeindebehörde kann bestimm J
Fleischkartenabschnitte aus vorgeschriebe,reu 1 »o■ -

et (werden . .■ „un
Die Gemeindebehörde hat zu prüfen , ob ^

triebsinhabern abgelieferten Markenmengen ^
gewiesenen Fleischmenge entsprechen und ob die ^
marken nicht nachgewiesene Menge als Vom .
den ist. Ein Verderben nicht abgesetzter
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unter allen Umständen zu verhüten. Nötigenfalls ist die Ent.
Meldung des Kreisausschusses über die Verwertung desFleisches emzuholen. » ves

.2 -7 Betriebe, welche sich in der Verwendung des ihnen
einzuschreiten ^ ^ unzuverlässig erweisen, ist unnachsichtlich

V. Selbstversorgung.
M . 12.

Die Verbrauchsregelung erstreckt sich auch auf die Selbst¬
versorger, Als Selbstversorger gilt, wer durch Hausschlach-

m Ausübung der Jagd Fleisch und Fleisch,
waren zum Verbrauch im eigenen Haushalt gewinnt.
Mehrere Personen, die für den eigenen Verbrauch gemeinsam
geft̂ n"* ma ten’ mCrben cbenfaUs aIs  Selbstversorger an-

211s Selbstversorger können vom Koinmuualverbandferner
anerkannt werden: Krankenhäuser und ähnliche Anstalten, die
Schweine ausschließlich zur Versorgung der von ihnen zu
verköstigenden Personen, sowie gewerbliche Betriebe die
Schweine ausschließlich zur Versorgung ihrer Angestellten
und Arbeiter masten. Angestellte und Arbeiter, denen Fleisch
ar™rJ 8e*,i Ct,,e  , überIa^ n wird , haben die entsprechenden
Fleischmarken abzullefern. Dabei sind ihnen jedoch nur die

10 °er Bundesratsverordnung vom 21, August 1916
estgesetzten Bruchteile des Schlachtgewichtesauf die Ab¬

schnitte der Karte in Anrechnung zu bringen. Die Betriebe
haben die eingenommenen Fleischmarken der Gemeindebe¬
hörde wöchentlich nach Vorschrift vorzulegen,

a) Hausschlachtung von Rindern,
Kälbern, Schafen und Schweinen.

Selbstversorger bedürfen zur Hausschlachtung von Rin-
L « albern jeden Alters, Schafen und Schweinen der
Mlstllchen Genehmigung des Landrats.
-- an ^ ^ °"^ wigung hat, abgesehen von Kälbern bis zu
k Wochen, zur Voraussetzung. daß der Selbstversorger Pas
Der in seiner Wirtschaft mindestens6 Wochen gehalten hat.
llntrage auf Genehmigung der Schlachtungen für Selbstver
jorgungszwecke müssen enthalten:

das Lebendgewicht des Schlachttieres, die Zahl der
NVsangehöngen oder der zu beköstigenden Personen
ttz» Abs. 2 Satz 2 der Verordnung vom 21, August 1916)

Z °^ der letzten Hausschlachtungund deren Schlachtge-
£2 *- Sie  [ tnb  mindestens 10 Tage vor der beabsichtigten
Schlachtung'durch die Gemeindebehördemit deren Gutachten
bm, Landrat einzureichen. Die Eenehmigung ist dem Fleisch-

DOr.der Schlachtung vorzulegen und nach! der
Schlachtung mit vollzogener Bescheinigung durch den Be¬
schauer der Gemeindebehördeeinzusenden. Nach der Schlach-

. ng ist das Schlachtgewicht durch den Fleischbeschaueramtlich
tszustellen und der Gemeindebehörde mitzuteilen. Falls

e Schlachtungender Fleischbeschau nicht unterliegen, muß
die amtliche Gewichtsfeststellung auf andere Weise erfolgen

Anrechnung der Schlachtung auf die dem Versor
^ b-. FelTCen  Haushallsang -hörigen zu

«benbe Fleischmenge hat nach Maßgabe des § 10 der Bun-
Wteoerorbnung vom 21. August 1916 durch die Gemein-

7 der Weise zu geschehen, daß je nach Lage des
S 5Cber bieber  Fleischmenge entsprechende Zahl von

ch ifchmarken von dem Versorgungsberechtigteneingezogen
<vrrJ“ r den zutreffenden Zeitraum einbehalten werden Die

finbj Tn gieren Falle zur Zurückgabe der
Geischmarkenverpflichtet und im Weigerungsfälle strafbar
Eelbtm 7 2InrC7 nU"9, ist Vorkehrung zu treffen, daß den

Mbsiichkeit bleibt, geringere Mengen
lu beziehen^ ^ ^ ren  Bedarf außerhalb ihrer Wirtschaft

etn̂»ewr J Cb®n Selbstversorger hat die Gemeindebehörde
SÄ? 615  öu führen, aus welchem sich das aus der

J CtDt>nncne  Schlachtgewicht, dessen Anrech-
^Zulässigen Fleischkorten und die Zahl derjenigen

Rehchkarten bezw. Marken gibt, welche danach dem Selbst-
>°er̂ °könn! n̂ Ê ^ irischem Fleisch noch ausgehändigt

d) Hausschlachtung von Hühnern.
!°r°erb7 ^ .Schlachtung von Hühnern hat der Selbstver¬
di- ßtfte  7 Östren, welche den Tag, die Zahl und
hLkn7 <7t. DOri lf)m vorgenommenen Schlachtungen nach
Ähr Unlb' Hähnen unter einem halben

w enthält. In der Liste ist ferner anzuge-
unb’ ZI  r Mengen er im eignen Haushalt verwendet hat
.̂ elche er an Andere abgegeben hat ; die Empfänger

find namentlich aufzuführen. Diese Liste ist auf Verlangen
der Gemeindebehörde vorzulegen.

Die Gemeindebehörde kann im Bedürfnissalle außer¬
dem vorchrelben. daß Hausschlachtungen von Hühnern der
Gemeindebehördeanzuzeigen sind.

lieber die Anrechnung gilt das zu a Gesagte.
c) Selbstversorgung mit Wildbret.

„„ . iDer durch Ausübung der Jagd Not-, Dam-, Schwarz-
und Rehwild erhalt, hat darüber eine Liste zu führen aus
welcher ersichtlich ist, welche Mengen er im eigenen Haushalt
verwendet und welche er an Lindere abgibt. Fn der Liste
ist das Gewicht der zur Verwendung gelangten oder abge¬
gebenen Tiere und bei Abgabe der Name des Empfängers
anzugeben. Die Liste ist der Gemeindebehörde auf Ver-
langen zur Einsicht vorzulegen. Ueber die Anrechnung gilt
das zu a Gesagte. H H

13.

h„ r ?L 2lbf be  Flasch aus den Hausschlachtungen
der Selbstversorger darf gegen Entgelt außer an die Mrt-
K5Ä eÄ nSCn (§ 10  Abst 1 der Verordnung vom 21.
August 1916) nur an den Kreiskommunaloerband oder mit
seiner ausdrücklichen Eenehmigung stattfinden.

VI . Notschlachtung.

i US  Notschlachtungen anfällt, unterliegt
nicht der Verbrauchsregelung, wenn es bei der Fleifchbe-
JS * r b7 roCt̂ l ber nur  bringt tauglich erklärt

? Beschränkung für den menschlichen
Genuß tauglich befunden wird, unterliegt der Verbrauchs¬
regelung. Ueber die Verwertung hat die Gemeindebehörde
^estlmmung zu treffen; dem Selbstversorger ist es nach
Maßgabe des § 10 Abs. 3 der Bundesratsverordnunq anzu-
rechnen falls ihm das Fleisch an Stelle einer Hausschlacht¬ung belassen wird.

VII . Ausführuugsbestimmungcn.
15.

^ >7 Borsitzende des Kreisausschusses ist ermächtigt, alle
zur Ausführung dieser Verordnung erforderlichen Anord-
nungen zu treffen.

VIII . Strafbestimmungen.

Inhaber gjewerblicher Schlachtbetriebe und Fleischvek-
koufsstellen, sowie Selbstversorger und sonstige Verbraucher
den^ Beiordnung zuwiderhandeln, wer-
i ai k Ä b^ . Bundesratsverordnung vom 21. August

l ? nS? nL0mk btS.3U CtTtem̂ahre und mit Geldstrafe
vis zu 10 000 M oder mit einer dieser Strafen bestraft.

17.
Diese Verordnung tritt mit dem 2. Oktober 1916 in

ro,rbl bte  Verordnung betreffend Haus-
und Notschlachtungenvom 7. Juni 1916 (Kreisblatt Nr
' % und die Verordnung betreffend Regelung der Fleisch-
hoben̂ ung 1(1 3uni 1916 (Kreisblatt Nr. 73) aufgl

^ Die Höchstmenge an Fleisch, und Fleischwaren, die
wöchentlich auf die Fleischkarte entnommen werden darf
wird bis auf weiteres auf 250 Gramm Schlachtviehfleisch
mit eingewachsenen Knochen festgesetzt. ;

An Stelle von je 25 Gramm Schlachtviehfleisch mit ein-
gcwachsenen Knochen können entnommen werden 20
Gramm Schlachtviehfleisch ohne Knochen, Schinken, Dauer-

SpCCf' Bohfett oder 50 Gramm Wildbret

Doŝ ewichts.' ^ E" b^ Fleischkonserven einschließlich des
Hühner fHähne und Hennen) sind mit einem Durch-

lchnittsgewicht von 400 Gramm, junge Hähne bis zu 7-
v a^r '7L Cm+Cm.Durchschnittsgewichtevon 200 Gramm auföie Fleischkarte einzurechnen.

Der deutsche Tagesbericht.
Großes Hauptquartier. 4. Okt. (W. V.) Amtlich.

Westlicher Kriegsschauplatz.
Heeresgruppe des G e n e r a l f e l d m a r scha l ls

Kronprinz Rupprecht von Bayern
Auf der Schlachffront nördlich der Somme  im Laufe

des Tages ständig an Heftigkeit zunehmender Artillerie¬
kampf, der im AbschnittM o r v a l—B o u cha v e s n e s
am Nachmittag feine größte Steigerung erfuhr. Starke
französische Angriffe gegen unsere Stellungen an der Straße
S a i l l y—R a n c o u r 1. am Walde S t. P i e r r e-V a a st
und an den südöstlich davon gesprengten Waldstücken wurden,
zum Teil im Handgemenge abgeschlagen, 1 Offizier, 128
Mann, 2 Maschinengewehre fielen in unsere Hand. Eng¬
lische Vorstöße bei T h i e p v a l und am Gehöfte M o u -
q u e t wurden leicht abgewiesen.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Front des Generalfeldmarschalls

Prinzen Leopold von Bayern.
Rach dem blutigen Zusammenbruch ihrer Angriffe vor

den Stellungen der Llrmee des Generalobersten von Terszty-
ansky westlich von L u ck am 2. Oktober erlitten die Russen
gestern hier eine neue schwere Niederlage. Mit der Sicherheit
und Ruhe des Siegers empfingen die Truppen des General¬
leutnants Schmidt von Knobelsdofff und des Generals v.
d. Marwitz den mehrmals anfttirmenden Gegner. Kein Fuß
breit Boden ging verloren. Rach Tausenden zählen wieder-
um die gefallenen Russen.

^« Dorausfichtliche Witterung
nach LZeobachtungen des Frankfurter PhysikalischenVereins

mî Donnerstag. 5. Oktober: Meist bedeckt, etwas Regen.'

P* lV U5-) Höchste Lufttemperatur
(̂ ch°"en) des gestrigen Tages 4 14 Grad, niedriaste
Temperatur der vergangenen Nacht + 6 Grad, heut-qe
Lufttemperatur(mittags 12 Uhr) j 12 Grad

mvm . Naehrlchwn au- der evang Gemeinde König sie in
Mittwoch abends  8 Uhr Kriegsbetstunde.

Oberleutnantvon Cossel, von Vizefeldwebel Windisch
südwestlich von R 0 w n 0 vom Flugzeug abgesetzt und nach
24 Stunden wieder abgeholt, hat an mehreren Stellen die
BahnstreckeR 0 w n 0—B r 0 dy durch Sprengung unter¬
brochen.

Front des Generals der Kavallerie
Erzherzog Carl.

Nichts Neues.

Kriegsschauplatz in Siebenbürgen.
Im E 0 e r g e n y-T a l e griffen die Rumänen mehrmals

vergebens an. Westlich von P a r a j d erlangten sie Vorteile.
Wir stehen vor F 0 g a r a s!
Westlich von C a i n e n i (Südausgang des Roten-

Turm-Pafses) fanden als Nachwehen der Schlacht von Her¬
mannstadt Kämpfe mit rumänischen Versprengten statt.
Ueber 100 wurden gefangen genommen.

Feindliche Vorstöße im H 0 e tzi n g e r (Hatszeger)-E e-
b i r g e hatten keinen Erfolg. Westlich der O b 0 r 0 c a -
Höhe  gewannen unsere Verbündeten Gelände.

Balkan -Kriegsschauplatz.

Bekanntmachung^
aoUcn hIX " bie ^ute kein Weißkraut abgeholt haben.

ä C 7 °^ ": Donnerstag vorm. 8 Uhr. an der Bahn
$fcis d)etn l t "°*her im Rathaus, Zimmer 3, einzulösen.
Scholle,, sm" "er 4'7y Bi«rk. Von 9 1/ Uhr ab werden die nicht

br *- Mengen anderweit verkauft. '
Königstein im Taunus, den 4. Oktober 1916.

Der Magistrat: Jacobs.

Bekanntmachung für Kelkheim?
ueS  Bürgermeisteramts find im

hls 1. April) vormittags von
Ti unb  nachmittags von 2 bis i» pftr.

vô Vbis '^ ttftr ^ Bürgermeisters sind nur vor-

frleßf*5??.en btä
S l itr  l owie an ben  Mittwoch -Nachmittagen,

und anderen gesetzlichen und allgemeinen Fest-
^ geschloffe" mb blC  ® e^ a^ räume  für den öffentlichen Ver-

dlkheim im Taunus , den 2.  Oktober 1916.
Der Bürgermeister: ft rem et.

Heeresgruppe des Generalfeldmarschall»
von Mackensen.

Dem umfassenden Llngriff deutscher und bulgarischer Trup.
pen haben sich die bei R i a h 0 v 0 südlich von Bukarest
über die Donau  gegangenen rumänischen Kräfte durch
eilige Flucht entzogen.

Mazedonische Front.
Zwischen dem P r e sp a-S e e und der N i d z e-P l a.

nina (nördlich des Kajmakcalan) wurden befehlsmäßig
neuê Stellungen bezogen. An der N i dz e-P l a n i n a
wird gekämpft.

Nordwestlich des T a h i n 0 s-S e e s hält sich der Feind
noch in ft a r a d z a k0 j am linkenS t r u m a-Ufer.

Der Erste Generalquartiermeister: Ludendorff.

Tödes -Anzeige.
G?S7 mabendentschlief nadl lang em  Leiden unsere

gute Mutter, Schwester , Schwiegermutter , Großmutterund Tante

Frau Karoline Krieger wwe.
geb . Schneider

im Aller von 73 Jahren.

Die trauernden Hinterbliebenen.
Königstein im Taunus, den 4. Oktober 1916.

Die Beerdigung findet statt : Freitag nachmittag 4 Uhr
vom Krankenhause aus.

Met,,Mädchen,
welches selbständig kocht und die
-Vausarbeit verrichtet, für besseren,
ruhigen Haushalt gesucht . Näh.
Altkönigstr. ID, 1, St ., Königstein.

□neue!
Wandfahrpläne

der Königsteiner Bahn
ab 1. Oktober 1916

15 Pfennig

Taschenf ahr plan
Kleiner

Taunusf reund
10 Pfennig

zu haben in der

Druckerei Ph .Kleinböhl
Königstein im Taunus



Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hinscheiden meines innigstgeliebten , unvergeßlichen

Sohnes , unseres guten Bruders , Schwagers und Onkels des

Majors August Schwab
sagen wir unseren tiefgefühlten Dank . Besonderen Dank auch Herrn Hofprediger Bender für seine warmen Worte
am Grabe , den Herren Offizieren , Sanitätsoffizieren und Militärbeamten der Lazarette in Königstein und Falkenstein
für ihre Kranzspenden sowie dem Krieger - und Militärverein Königstein und der 48. Jugend -Kompagnie „Feldberg ,
ferner den Forstbeamten der Kgl. Oberförsterei Königstein und allen denen , die dem Dahingeschiedenen die letzte
Ehre erwiesen haben.

Königstein,
Croppenstedt,
Herschbach i. Westerwald,
Halle -Saale,
Pasewalk
im Felde,

den 26. September 1916.

Namens der tieftrauernden Hinterbliebenen
Frau Oberförster Felizitas Schwab.

Die gesammelten Bucheckern werden an den Vorarbeiter Anton
Pfaff Sr abgegeben und zwar immer Samstag von 4- k Uhr nachm^

Derselbe zahlt auch den Sammellohn pro Psund - » Vlg Die
Bucheckern müssen in gereinigtem und getrocknetem Zustande abgeiiesert
werden Erlaubnisscheine zum San .meln können beim Kgl Hegemeister
*>« ' » flamm . « in iSnmfnn« s «H«W>a<(,.

0"oist me schönste Aussicht im Taunus*Huf dem Lipstempel u. an der Rü bezahteiche #
- 10  Minuten von -falben ftein . —

wöchentlich zweimal zum Tagespreis:

Frische Schellfische,
Kabeljau ohne Kopf,
Johann Beck, Sgfifci

Achtung!
Rekruten1898!
Morgen Donnerstag früh S Uhr

Sur Musterung nach
Avsuyn Bad Homburg.

Abfahrtstelle Hotel Procasky.
Mehrere Kameraden.

CHABESÖ]
Alkoholfrei . Milchsäurehaltig.

Aerztlich empfohlen.

Lieferung frei ins Haus.

Chabesofabrik Königstein
Stahl &Marnet.

Rübsamen ’sche

Di « Lsbensmittelkarten -Aus-
gabeftelle ist Donnerstag , den S.
ds . Mts . geschloffen.

Königstein »den 3. Oktober >916.
Der Magistrat : Jacobs.

für Hausinstallationen lo.f®*1
gegen hohen Lohn gesuchü

JVIaiti- Kraftwerke H.-ö .,
Röcbft a. JVlain.

Sprach - und Handelslehranstalt

Küufm. Ausbildung1
• Kundelsschule•

Neu -Aufnahme
von Schülern und Schülerinnen
G für das Winterhalbjahr G

Beginn 16 . Oktbr.

Einzelfächer für Erwachsene

(auch abends ). Langjlhr . Erfolge.
Prospekte , Auskunft bereitwill.
Anmeldungen ab jetzt werktägl.

----- Mit Genehmigung des Herrn Oberprästdenten

Lotterie
zum Berten der Krtegsbefcbädtgten -fürforge

im Obertaunuökrets.
Hauptgewinne : velgemälde : Se . Maf . Kaiser Wilhelm

Wert M . 500»
ferner 3 Zeichnungen : Hindenburg . Mackensen . Kl « «

Wert je M . 500.
Lose ä 2 M . in den Zigarrengeschästen der Herren S «ll ' Lotz ^ ^ ,
Seegers , in vielen Hotels , Pensionen , bei den Pförtnern o

Hauses in Bad Homburg v . d. H.
Der Reinertrag von M . 10 000 (bei Absatz aller Lose^ ^ jz.

gehört der Kriegsbeschädigten - Fürsorge im Obertaunü
Bestellungen auf jede Anzahl Lose aus dem Obertammskrei-

erledigt sofort ^

Kriegsbeschädigten - Fürsorge ObertaunuskretS
«ad Homburg (Landratsamt ) . ^

Verkaufsstellen für Königstein freundlichst

□smm
\3h
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qp
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t^ 3
qp

ftömgfleinerflrafiß tlr . 1, 9 , 11, 11a

(Kleiderkarten [Bezugscheine ] betreffend)
Wir dürfen auch nach dem 1. Aagust nachstehende Waren ohne Kleiderkarten verhaufen:
1 Sämtliche seidene und halbseidene Kleiderstoffe und Blusenstoffe , sowie Kattune Uber 2.-~ Mark per Meter !sämtllicjjj
' Möbelstoffe Tischdecken , Bettüberdecken . Betten , Federn , Teppiche , Läuferstoffe , Bettvorlagen Gardinen u. Vor 8 g

2 Leichte Sommerhandschuhe , leichte Strümpfe , Söckchen , Korsetts , Taschentücher sämtliche Weisswaren für Damen,
Herrenkraaen Manschetten , Vorhemden , Kravatten , Schirme , Hüte , Mützen , Hauben , Schleier.

3 Sämtliche Damen- und Mädchen -Konfektion, Kostüme, Kostüm-Röcke , Blusen jeder Art Mantel jeder Art, Madc en eide •
soweit solche bis zum 6 . Juni in unserem Besitz waren , es ist dies der irosste Teil derselben , weisse Zierscnurzen,
2.— Mk. sowie farbige und schwarze Schürzen über 4.50 Mk.

4 Sämtliche Waren für Säuglinge . 5. Sämtliche Kurzwaren , Besatzartikel , Spitzen , Bänder.
6. Sämtlichen Damenputz , Kinderhüte . 7. Sämtliche Tapisseriewaren (Stickereien ) Stickgarn etc.
o Taschen ieder Art. Haarschmuck , sowie viele kleine Artikel . . . . . .
— Wir machen unsere Kundschaft darauf aufmerksam , dass die Bezugscheine (Kleiderkarten ) stets am Wohnort g

werden müssen , jedoch können auf diese Scheine aus allen Orten bei uns gekauft werden
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